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I N F O R M A T I O N

Aufbau des Betreuungswesens: Wer macht was?

Beantragung einer Betreuung
Jede Person kann eine Betreuung anregen.

Vormundschaftsgericht

 entscheiden nach einer
persönlichen Anhörung der
Betroffenen über Art und
Umfang der Betreuung

 Betreuungen einrichten,
kontrollieren und aufheben

Ehrenamtliche
Betreuer/innen

 Übernahme der
Betreuung von
Angehörigen

 Übernahme
leichterer Fälle

Betreuungsbehörde

 Sachverhalt bei
Betreuungseinrichtung prüfen

 Betreuer/innen vorschlagen und
überprüfen

 Beratung, Unterstützung und
Fortbildung von Betreuern

 Führen von Betreuungen

Berufsbetreuer/innen

 Übernahme besonders
schwieriger Fälle

 Vertretung von
Menschen, die keine
Betreuung durch
Familienangehörige
haben

Vereine

 Führen von
Betreuungen

 Werbung, Ausbildung
und Begleitung von
ehrenamtlichen
Betreuern

 Beratung und
Aufklärung zu
Patientenverfügung,
Vorsorgevollmacht
und Betreuungsver-
fügung


